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1. RED II und Nabisy
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• Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (2009/28/EG) (RED I) seit 2009 Basis Erneuerbare-

Energie-Politik der EU

• RED I wurde durch die Richtlinie (EU) 2018/2001 umfassend novelliert ➔ RED II

• RED II ist bis 30. Juni 2021 in nationales Recht umzusetzen. Die RED I trat mit 1. Juli 2021 

außer Kraft

• Ziele:

• Gesamtziel der EU: 32%-Beitrag der EE bis 2030

• Auf das 32%-Ziel kann nur Energie aus Bioenergie 

angerechnet werden, wenn diese Nachhaltig-

keitskriterien erfüllt sind. Dies gilt mit der RED II

neu auch für Strom, Wärme & Kälte

• Ausnahmen: Anlagen unter 2 MW FWL für Biogas 

(bzw. unter 20 MW FWL für feste Biomasse)

Was ist die RED II und was regelt sie?

Regelt EE-Ziele

Regelt Nachhaltigkeit

Regelt THG-
Berechnungsmethodik

Regelt Fördersysteme
Gibt Standard- und 

Teilstandardwerte vor

RED II
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• Vergütung nach EEG bzw. Anrechnung auf die Kraftstoffquote nur bei Einhaltung der 

Anforderungen nach §4 - §6 

• §4 Anforderungen an landwirtschaftliche Biomasse

• Biomasse darf nicht von folgenden Flächen stammen: Flächen mit hoher biologischer Vielfalt 

(Wälder, Naturschutzgebiete, Grünland); Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand (Feuchtgebiete, 

Wälder); Torfmoore

• Für Biomasse aus Abfällen und Reststoffe der Landwirtschaft (z.B. Stroh) muss die Einhaltung der 

Überwachungs- und Bewirtschaftungspläne belegt werden, um eine Beeinträchtigung der 

Bodenqualität und des Kohlenstoffbestandes zu vermeiden

• Stichtag ist der 01.01.2008

• §6 THG-Minderung

Nachhaltigkeit entscheidend für die 

Wirtschaftlichkeit von Biogas/Biomethan

Inbetriebnahme Verkehr Strom, Wärme, Kälte

vor 05.10.2015 ≥ 50%

06.10.2015 – 31.12.2020 ≥ 60%

ab 01.01.2021 ≥ 65%

01.01.2021 – 31.12.2025 - ≥ 70%

ab 01.01.2026 ≥ 80%
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• Biogas gehört nun zu den sogenannten Biomassebrennstoffen („biomass fuels“), darunter 

fallen alle gasförmigen und festen Bioenergieträger, die zur Strom-, Wärme- oder 

Kraftstoffproduktion genutzt werden

• Unterquote für Biokraftstoffe und Biogas aus ANNEX IX, Teil A 0,2 % in 2022, 1 % in 2025 

und 3,5 % in 2030; u.a.:

• Gülle/Mist

• Stroh

• Bioabfall

• Standardwerte für Biogas finden sich in den Anhängen der RED II: ANNEX VI regelt künftig die 

Berechnung der Biomassebrennstoffe & gibt Teilstandard- und Standardwerte vor

• Neu: Substrate können gemischt werden

• Neu: Gutschrift für vermiedene Methanemissionen der Wirtschaftsdüngerlagerung

• Aber: Standardwerte nur für Abfälle, Gülle/Mist, Mais und deren Mischungen → individuell rechnen

Wesentliche Neuerungen der RED II

Christoph Tollmann                                                                                 

07.11.2023



7

• Bundesregierung setzt die Vorgaben aus der RED II nahezu 1:1 um

• Umsetzung Nachhaltigkeitsvorgaben durch 2 Verordnungen (BioSt-NachV und Biokraft-NachV)

Grundsätzliches und Anwendungsbereich

Umsetzung Nachhaltigkeit 
der RED II

BioSt-NachV

Biogasanlagen < 2 MW 
Feuerungswärmeleistung

Keine Anforderungen

Biogasanlagen ≥ 2 MW 
Feuerungswärmeleistung

Nachhaltigkeit               
EEG-vergütungsrelevant

BioKraft-NachV

Alle Anlagen, die 
Kraftstoffe auf die 

Kraftstoffquote nach 
§37a BImSchG 

anrechnen möchten

Büro
kra

tie
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• Alle „Kraftstoffanlagen“ benötigen Nachhaltigkeitszertifizierung inkl. Nachweis der Bilanz

• Bei „EEG-Anlagen“ gibt es Unterschiede

→ Für Neuanlagen (IBN ab 1.1.2021) ≥ 2 MW FWL bedeutet dies Zertifizierung inkl. THG-Bilanz 

→ Für Bestandsanlagen (IBN vor 1.1.2021) ≥ 2 MW FWL bedeutet Zertifizierung ohne THG-Bilanz 

• Nachweisführung

• Nachweisführung erfolgt über zugelassene Zertifizierungssysteme und durch zugelassene Auditoren

• Übermittlung eines Nachhaltigkeitsnachweises über Nabisy (Datenbank der BLE) an den 

Netzbetreiber bzw. die Biokraftstoffquotenstelle

• Anforderungen an die Nachhaltigkeitsnachweise

• Einführung eines Massenbilanzsystems

• Zertifizierung der Anlage und der Vorkette

Inhalte der NachV 

Hochflexible Biomethan-

BHKW ab 2 MW FWL 

benötigen nachhaltiges 

Gas inkl. THG-Bilanz
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Wer in der Lieferkette muss zertifiziert 

werden?

Landwirtschaftlicher 
Erzeuger

Stelle, an der die 
Abfälle/Rückstände 

anfallen 

Sammler/Bündler Biogaserzeugung Stromerzeugung
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Wer in der Lieferkette kann nur 

Selbsterklärungen ausstellen?

Landwirtschaftlicher 
Erzeuger

Stelle, an der die 
Abfälle/Rückstände 

anfallen 

Sammler/Bündler Biogaserzeugung Stromerzeugung

Christoph Tollmann                                                                                 

07.11.2023



11

Wie erhält man das Zertifikat?

Vorbereitung 
für Audit

Registrierung 
bei 

Zertifizierungs-
system

Vertrag mit 
Zertifizierungs-

stelle
Erstaudit Folgeaudit

Überwachungs
-audit
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Wer in der Lieferkette muss eine 

Massenbilanz erstellen?

Landwirtschaftlicher 
Erzeuger

Stelle, an der die 
Abfälle/Rückstände 

anfallen 

Sammler/Bündler Biogaserzeugung Stromerzeugung
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• Quantitative buchhalterische Rückverfolgbarkeit auf allen Stufen der Biomasseproduktion und -

lieferung bis zur letzten Schnittstelle

• In jedem Glied der Produktionskette sollten Aufzeichnungen geführt werden

• Es muss möglich sein, die Menge der nachhaltig erzeugten Biomasse auf jeder Stufe zu 

bestimmen

• Rückverfolgbarkeit der Verknüpfung 

zwischen der Biomasse und den 

Unterlagen

• Merkmale für THG-Bilanz mitdokumentieren

falls erforderlich

• Vorlage des FvB verfügbar

• Dienstleistungsangebot der Service GmbH

Was ist ein Massenbilanzsystem?

Christoph Tollmann                                                                                 

07.11.2023



14

Wer in der Lieferkette erstellt den 

Nachhaltigkeitsnachweis?

Landwirtschaftlicher 
Erzeuger

Stelle, an der die 
Abfälle/Rückstände 

anfallen 

Sammler/Bündler Biogaserzeugung
Stromerzeugung

= letzte Schnittstelle
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• Anforderung an landwirtschaftliche Biomasse laut §4 BioSt-NachV:

• Biomasse darf nicht von Flächen 

• mit einem hohen Wert für die biologische Vielfalt stammen.

• Als Flächen mit einem hohen Wert für die biologische Vielfalt gelten alle Flächen, die zum 

Referenzzeitpunkt (01.01.2008) oder später folgenden Status hatten, unabhängig davon, ob die 

Flächen diesen Status noch haben:

• bewaldete Flächen,

• Grünland mit großer biologischer Vielfalt oder

• Naturschutzzwecken dienende Flächen.

• Flächen die nach dem 01.01.2008 ihre „biologische Vielfalt“ verloren haben, z.B. durch 

Nutzungsänderung, können nicht zur Produktion nachhaltiger Biomasse genutzt werden. 

• Änderungen bei der Flächennutzung müssen in der THG-Bilanz berücksichtigt werden!

Flächenstatus als Herausforderung 
(auch Thema der Umsetzungsverordnung)
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Flik-Suche

https://flik-suche.de/

Quelle:  REDcert 2023
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• Frist für die Vorlage von 

Nachhaltigkeitsnachweisen auf 30 Tage nach 

Ende des für die Lieferung relevanten 

Massenbilanzzeitraums festgelegt:

• 31. März + 30 Tagen,

• 30. Juni + 30 Tagen,

• 30. September +30 Tagen,

• 31. Dezember + 30 Tagen

• Nachhaltigkeitsnachweise können nur von 

zertifizierten Anlagen erstellt werden

• Die Erstellung erfolgt durch den Betreiber selbst

• Aktuell: Gemeinsam mit den Netzbetreibern 

möchte der FvB erwirken, dass NNW nur ein Mal 

pro Jahr (pro Quartal) erstellt werden müssen

Erfassung von Nachhaltigkeitsnachweisen 

über Nabisy

Quelle:  BLE 2022
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• Geschützter Mitgliederbereich Homepage Fachverband Biogas e.V.

• Arbeitshilfe A-031 (FAQ)

• Vorlage Massenbilanz

• Beispiele für ausgefüllte Selbsterklärungen

• Infopapiere

• Nabisy-FAQ

• Serviceangebot der Fachverband Service GmbH bzgl. 

Massenbilanz

• Homepage der SURE GmbH

Infomaterialien & Angebote 

Christoph Tollmann                                                                                 
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2. RED III



• Höheres EE-Ziel: 42,5% + 2,5 %

• Allgemein höhere Ziele

• Gebäudebereich: mind. 49 % in 2030 

• Wärme- und Kältebereich in der 

Industrie: Jährliche Steigerung von EE-

Einsatz um 0,8% (2021-2025) und um 1,1% (2026-2030)

• Wärme- und Kältebereich insgesamt: Mitgliedstaaten sollen EE-Einsatz jährlich um 2,2 % steigern

• Fernwärmebereich: Jährliche Steigerung der EE-Wärme / -Kälte und Abwärme / -kälte um 2,2 %-

Punkte gegenüber Einsatz 2020

• Verkehrssektor: Neu: Bemessung anhand von THG-Reduktionen von 14,5% bis 2030; 

Umstellungswert bezogen auf Energie 29 %

• Erhöhte Unterquote für fortschrittliche Biokraftstoffe und Biogas verknüpft mit RFNBOs 

(Wasserstoff): 5,5% davon 1% RFNBOs

RED III – Revision der Ziele für 2030

20

Quelle: EU-KOM 2023
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• Der Schwellenwert für die Befreiung von 

Biogasanlagen mit einer Leistung von 

weniger als 2 MW 

Feuerungswärmeleistung wurde 

beibehalten

• Für Biomethan-Anlagen wird ein 

Schwellenwert von 200 Kubikmeter 

Methanäquivalent pro Stunde eingeführt. 

➢ Die Mitgliedstaaten können jedoch 

beschließen, den Nachweis der 

Einhaltung der Vorschriften von 

kleineren Anlagen zu verlangen.

➢ Muss bis zum 21. Mai 2025 in 

nationales Recht umgesetzt werden

RED III – Nachhaltigkeit
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Neuerungen

• Biogas-Anlagen, die seit 2021 und dem 

Inkrafttreten der Richtlinie in Betrieb 

genommen wurden, müssen mindestens 70 

% an THG-Emissionen einsparen, und 

mindestens 80 % nach Erreichen von 15 

Betriebsjahren, jedoch frühestens ab 2026.

• Eingriff in den Bestand: Erstmals Einsparung 

von Treibhausgasemissionen für Biogas-

Anlagen, die vor 2021 in Betrieb genommen 

wurden und mind. 15 Jahre in Betrieb sind, 

müssen mindestens 80 % THG-Emissionen 

einsparen.

RED III – THG-Minderungsanforderungen
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2. Die entsprechende Förderung wurde in Form einer langfristigen Förderung gewährt, für die zu 

Beginn des Förderzeitraums ein fester Betrag festgelegt wurde, unter der Voraussetzung, dass ein 

Korrekturmechanismus vorhanden ist, der sicherstellt, dass keine Überkompensation 

gewährleistet ist.

➢ Durch diese ergänzte Ausnahmeregelung könnte es möglich sein, bis 2031 von der RED 

III abzuweichen. 

➢ Der Fachverband Biogas wird die Nutzung der Ausnahmeregelung in der nationalen 

Auslegung einfordern.
23

Paragraph 15 in Artikel 29 sieht vor, dass bis zum 31. 

Dezember 2030 auch Energie aus Biogas nach den 

bestehenden Vorgaben der RED II förderfähig sein 

kann. Dafür muss folgendes gegeben sein:

1. Die Förderung muss vor dem Inkrafttreten der Richtlinie 

in Übereinstimmung mit Anforderungen an die 

Nachhaltigkeit und die Treibhausgaseinsparungen in 

RED II gewährt worden sein und;

RED III§15 – Ein möglicher Ausweg?
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35 Masse % Gülle → 77%   40 Masse % Gülle → 79%  

RED III – Einfacher Rechner auf der Homepage
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3. BEHG und nationaler Emissionshandel
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• Biomethan, das in das Erdgasnetz eingespeist wird, unterliegt dem 

Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) und damit seit dem 1. Januar 2023 

dem nationalen Emissionshandelssystem (nEHS).

• Details zur Überwachung, Ermittlung und Berichterstattung von 

Brennstoffemissionen regelt Emissionsberichterstattungsverordnung (EBeV 

2030) für die Periode 2023 bis 2030.

• Verpflichtete im Sinne des BEHG sind die Inverkehrbringer, also diejenigen 

bei denen erstmalig die Energiesteuer entsteht (§ 2 Absatz 2 BEHG). 

• Dies sind in der Regel Biomethanhändler oder Biogasaufbereitungsanlagen.

• Die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) im Umweltbundesamt (UBA) ist 

die zuständige Umsetzungsbehörde.

Was sind BEHG und EBeV 2030? 
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• Die Berichtspflicht bezieht sich grundsätzlich auf CO2-Emissionen aller im Energiesteuergesetz 

geregelter Energieträger, damit auch Biomethan. 

• Allerdings können Brennstoffemissionen aus nachhaltiger Biomasse gemäß § 7 des BEHG mit dem 

Emissionsfaktor Null belegt werden, so dass dafür keine Emissionszertifikate abgegeben werden 

müssen. 

• Um den Emissionsfaktor Null für biogene Emissionen gemäß § 8 Absatz 2 EBeV 2030 verwenden zu 

können, muss ein Nachweis über die Nachhaltigkeit der eingesetzten Biomasse der DEHSt vorgelegt 

werden. 

• Dieser Nachweis muss entlang der Lieferkette, erbracht werden und dafür eine Massenbilanz geführt 

werden. Voraussetzung für das Erfassen und Einreichen des Nachweises ist die Zertifizierung entlang der 

Lieferkette.

Was regelt das BEHG?

Christoph Tollmann                                                                                 

07.11.2023



28

• Grundgedanke des nationalen Emissionshandelssystems (nEHS) ist, die Emission von 

Treibhausgasen, die durch die bestimmungsgemäße Nutzung der in Verkehr gebrachten Brennstoffe 

entstehen, in ein kostenpflichtiges Gut zu verwandeln (CO2-Preis).

• Ziel ist es zunächst, die fossilen Emissionen zu verteuern und dadurch zu verringern sowie in der 

späteren Phase zu begrenzen und zu verringern (Cap & Trade-System). 

• Bis 31.12.2025 gelten Festpreise, in 2026 ein eingeschränkter Handel und erst danach der freie Handel. 

Die Preise stellen sich wie folgt dar:

• 2024: 40€/t CO2eq

• 2025: 50€/t CO2eq

• 2026: 55€/t CO2eq (Mindestpreis) bis 65€/t CO2eq (Maximalpreis) – Versteigerung

• ab 2027 freie Versteigerung am Markt

BEHG – Was ist das nEHS?
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• 31.10.2023: Einreichen des Überwachungsplans für das Berichtsjahr 2024 zur Genehmigung bei der DEHSt

• Der ÜP ist die Basis des jährlichen Emissionsberichts und umfasst eine vollständige und transparente Dokumentation der 

Überwachungsmethoden für die in einem Kalenderjahr in Verkehr gebrachten Brennstoffe.

• Der Überwachungsplan gilt für die gesamte Überwachungsperiode 2023 bis 2030. Änderungen sind bei der DEHSt unverzüglich 

zur Prüfung und Genehmigung einzureichen.

• 31.07.2024: Einreichen des Emissionsberichts (für das Berichtsjahr 2023)

• Jährlich muss ein verifizierter Emissionsbericht über die abgabepflichtigen Emissionen bei der DEHSt eingereicht werden. 

• Der Emissionsbericht bildet die Grundlage für die Abgabe von Zertifikaten im nEHS-Register. 

• Falls Nachhaltigkeit nicht nachgewiesen und somit der Emissionsfaktor Null nicht angewandt werden kann, müssen 

CO2-Zertifikate erworben werden. Für jede Tonne CO2 muss ein nEHS-Zertifikat abgegeben werden, das zur 

Emission eben dieser Tonne CO2 berechtigt.

• Hier gilt es ggfs. weitere Fristen für die Abgabe von nEHS-Zertifikaten zu beachten.

BEHG – Welche Fristen gilt es einzuhalten?
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• Im Rahmen der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV) waren bisher nur 

Biomethananlagen mit mindestens 2 MW Feuerungswärmeleistung zertifiziert. 

• Es gilt die Auslegung, dass im BEHG solche Anlagen, die unter dieser Schwelle liegen und deren Biomethan in 

das Erdgasnetz eingespeist wird, sich nicht zertifizieren lassen müssen.

• Unklar war, ob für Bestandsanlagen mit Inbetriebnahme vor dem 1. Januar 2021 die THG-

Minderungsanforderungen gemäß § 8 Abs. 2 S. 3 EBeV 2030 gelten. 

• Diese Frage konnte im Rahmen der Informationsveranstaltung mit der DEHSt am 20. September geklärt werden. 

Die THG-Minderungsanforderungen gelten nicht, jedoch muss ein vereinfachter Nachweis über die Nachhaltigkeit 

erbracht werden.

➢ Der Fachverband Biogas steht mit der DEHSt in regem Austausch, wie eine vereinfachte 

Nachweisführung für Anlagen mit Inbetriebnahme vor 2021 aussehen kann. 

BEHG – Umsetzungsfragen
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4. NABIS – Nationale Biomassestrategie
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• Food First (Teller vor Trog vor Tank)

• Vorrang der Nutzung von Biomasse als natürlicher CO2 Speicher

• Priorisierung der stofflichen Nutzung

• Kreislaufwirtschaft, Mehrfachnutzung/ Kaskaden und Koppelnutzung

• Vorrangige Nutzung von Abfall und Reststoffen

• Abwägung zwischen alternativen erneuerbaren Technologien und Biomasseeinsatz

➢ Wenige inhaltliche Vorgaben, diese jedoch noch stark ideologisch geprägt und nicht mit 

energiepolitischen Zielen abgestimmt

➢ Schwierige Verhandlungen insbesondere aufgrund der Positionierung der Umweltverbände

➢ NawaRos haben schwierigen Stand auch auf EU-Ebene

NABIS als Signalgeber?!
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• BMEL- Workshop 16.3.:

• „Nachhaltige Biomasse-erzeugung 

in der Land-, Forst- und 

Abfallwirtschaft“

• BMWK-Workshop 21.3.:

• „Biomassenutzung im Energiesektor 

und der Gebäudewärme“

• 28.3.: BMWK

• "Biomassenutzung in der Industrie 

und Bauwirtschaft“

• 29.3.: BMUV

• „Biomassenutzung im Verkehr“

→ Erstentwurf evtl. noch im 

November?

NABIS – Nationale Biomassestrategie
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• Biogas leistet Klimaschutz, wo andere 

Technologien an ihre Grenzen kommen. 

• Es gibt Synergieeffekte mit anderen 

Politikzielen.

• Neue Biomassequellen müssen 

erschlossen werden, aber Anbaubiomasse 

ist auch langfristig sinnvoll und notwendig.

• Der bestehende Biogasanlagenpark ist 

eine große Chance. 

NABIS – Zentrale Anliegen & Botschaften des 

Hauptstadtbüros Bioenergie (HBB)
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